
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 381/25 

 
 
 

Betreff: 
 

Widmung von Straßen 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Bau- und Mobilitätsausschuss 04.09.2025 Berichterstattung durch: 
Herrn Dieckmann 
Frau Jaske 
Herrn Roling 

Rat der Stadt Rheine 23.09.2025 Berichterstattung durch: 
Herrn Dieckmann 
Herrn Brauer 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produkt 531 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 381/25 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
Der Bau- und Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine nachfolgenden Be-
schluss zu fassen: 
 
Die Flurstücke 695, 782 und 818 tlw. in der Gemarkung Rheine Stadt, Flur 170, werden gemäß 
§ 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. 09.1995 
(StrWG NRW – GV. NRW S. 1028) in der zur Zeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet. 
 
Die Flurstücke 695, 782 und 818 tlw. in der Gemarkung Rheine Stadt, Flur 170 erhalten die Ei-
genschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 4. Nr. 2 des Straßen- und Wegegesetzes NRW. 
Träger der Straßenbaulast ist gemäß § 47 des Straßen- und Wegegesetzes die Stadt Rheine. 
Der Übersichtsplan mit den in gelb dargestellten Flächen ist Bestandteil der Widmungsverfü-
gung. 
 
 
 
Begründung: 
Die zu widmende Verkehrsfläche liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 208, 
Kennwort: „Bürgerzentrum“. 
 
Damit Straßen den Charakter einer öffentlichen Straße erhalten, sind diese formal zu wid-
men. Diese formale Widmung erzeugt u. a. die Rechtswirkung, dass die Straße durch die 
Stadt in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand um- und auszu-
bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten ist. Für die Allgemeinheit 
entsteht insbesondere das Recht zum Gemeingebrauch. Weitere Besonderheiten der öffent-
lichen Straße im Unterschied zur Privatstraße drücken sich im Anbau-, Anlieger- und Kreu-
zungsrecht aus. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Gemarkung Rheine Stadt, Flur 170, Flurstücke 695, 782 und 818 tlw.  
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